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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

Mit Schreiben vom 10. September 2001 konsultierte der Rat das Europäische Parlament gemäß 
Artikel 37 des EG-Vertrags zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Einführung 
einer Regelung zur Überwachung und Überprüfung der Thunfischfänge (KOM(2001) 406 - 
2001/0170 (CNS)).

In der Sitzung vom 19. September 2001 gab die Präsidentin des Europäischen Parlaments 
bekannt, dass sie diesen Vorschlag an den Ausschuss für Fischerei als federführenden Ausschuss 
und an den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik als 
mitberatenden Ausschuss überwiesen hat (C5-0408/2001).

Der Ausschuss für Fischerei benannte in seiner Sitzung vom 13. September 2001 Salvador Jové 
Peres als Berichterstatter.

Der Ausschuss prüfte den Vorschlag der Kommission und den Berichtsentwurf in seinen 
Sitzungen vom 26. November 2001, 23. Januar und 20. Februar 2003.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entwurf einer legislativen Entschließung 
mit 15 Stimmen bei 1 Enthaltung an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Struan Stevenson, Vorsitzender; Rosa Miguélez Ramos, 
stellvertretende Vorsitzende; Brigitte Langenhagen, stellvertretende Vorsitzende; Salvador Jové 
Peres, Berichterstatter; Elspeth Attwooll, Arlindo Cunha, Ian Stewart Hudghton, Heinz 
Kindermann, Ioannis Marinos, John Joseph McCartin (in Vertretung von Hugues Martin), 
Patricia McKenna, James Nicholson (in Vertretung von Giorgio Lisi), Manuel Pérez Álvarez, 
Fernando Pérez Royo (in Vertretung von Carlos Lage), Daniel Varela Suanzes-Carpegna und 
Herman Vermeer (in Vertretung von Niels Busk).

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik hat am 8. Oktober 
2001 beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben.

Der Bericht wurde am 20. Februar 2003 eingereicht.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Einführung einer Regelung zur 
Überwachung und Überprüfung der Thunfischfänge 
(KOM(2001) 406 – C5-0408/2001 – 2001/0170(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2001) 406)1,

– vom Rat gemäß Artikel 37 des EG-Vertrags konsultiert (C5-0408/2001),

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Fischerei (A5-0045/2003),

1. billigt den so geänderten Vorschlag der Kommission;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-Vertrags 
entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. verlangt, erneut konsultiert zu werden, falls der Rat beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 3

(3) Die Vertragsparteien des AIDCP haben 
im Juli 1999 beschlossen, eine Regelung zur 
Überwachung und Überprüfung der 
Thunfischfänge im Regelungsbereich des 
Übereinkommens einzuführen, um 
festzustellen, welche Thunfischfänge ohne 
Gefährdung von Delphinen getätigt 
wurden.

(3) Die Vertragsparteien des AIDCP haben 
im Juli 1999 beschlossen, eine Regelung zur 
Überwachung und Überprüfung der 
Thunfischfänge im Regelungsbereich des 
Übereinkommens einzuführen. Die 
Gemeinschaft muss daher eine Regelung 
zur Überwachung und Überprüfung der 
Thunfischfänge einführen, die im 
Regelungsbereich des Übereinkommens 

1 ABl. C 304 E vom 30.10.2001, S. 212.
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von Fischereifahrzeugen getätigt werden, 
die gemäß dem AIDCP Fischfang 
betreiben. Das Ziel dieser Regelung ist es, 
Thunfischfänge „ohne Gefährdung von 
Delphinen“ von Thunfischfängen „unter 
Gefährdung von Delphinen“ ab dem 
Zeitpunkt, da sie getätigt werden, bis zu 
ihrer Bereitstellung an den Einzelhandel 
unterscheiden zu können. Die Regelung 
beruht auf der Voraussetzung, dass 
Thunfischfänge „ohne Gefährdung von 
Delphinen“ ab dem Zeitpunkt, da sie 
getätigt werden, zu erfassen sind  und auch 
während der Entladung, der Lagerung, des 
Transports und der Verarbeitung als 
Thunfischfänge „ohne Gefährdung von 
Delphinen“ erfasst werden müssen.

Begründung

Dieser Änderungsantrag bedarf keiner Erläuterung.

Änderungsantrag 2
Erwägung 4 a (neu)

(4a) Die Entwicklung einer echten 
Gemeinsamen Fischereipolitik setzt 
voraus, dass die Befugnisse für die 
Kontrolle der Fischereitätigkeit bei der 
Kommission liegen.

Begründung

Im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Kontrollen, die Gleichbehandlung der Fischer und die 
logische Kohärenz ist es erforderlich, dass die Kontrollbefugnisse von den Institutionen 
wahrgenommen werden, die die Gemeinschaft bei den Angelegenheiten im Zusammenhang mit 
der Erhaltung der Fischereiressourcen vertreten.

Änderungsantrag 3
Erwägung 4 b (neu)
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(4b) Die Kontrollregelungen der 
regionalen Fischereiorganisationen 
werden in einem Rahmen beschlossen, in 
dem die Gemeinschaft von der 
Kommission auf der Grundlage der 
ausschließlichen Zuständigkeit der 
Gemeinschaft für den Fischereibereich 
vertreten wird.

Begründung

Falls die im Rahmen der regionalen Fischereiorganisationen beschlossenen Kontrollpflichten 
ausschließlich von den Mitgliedstaten wahrgenommen werden sollen, würde es keinen Sinn 
machen, dass die Vertretung der Gemeinschaft in diesen Organisationen von der Kommission 
wahrgenommen wird.

Änderungsantrag 4
Erwägung 4 c (neu)

(4c) Der Kommission obliegt nicht nur die 
Vertretung der Interessen der Gemein-
schaft und die Verantwortung für die 
Erfüllung der eingegangenen Verpflich-
tungen, sondern auch die Bestimmung, 
Koordinierung und Vorbereitung der 
Position der Gemeinschaft in den Gre-
mien für die internationale Zusammenar-
beit im Fischereibereich sowie die Kon-
trolle und Koordinierung in Bezug auf die 
Qualität und Richtigkeit der Daten, die 
der IATTC und dem AIDCP zu 
übermitteln sind.

Begründung

Falls die im Rahmen der regionalen Fischereiorganisationen beschlossenen Kontrollpflichten 
ausschließlich von den Mitgliedstaten wahrgenommen werden sollen, würde es keinen Sinn 
machen, dass die Vertretung der Gemeinschaft in diesen Organisationen von der Kommission 
wahrgenommen wird.
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Änderungsantrag 5
Erwägung 4 d (neu)

(4d) Die Mitwirkung der Union in den 
Internationalen Fischereiorganisationen 
fällt in die ausschließliche Zuständigkeit 
der Gemeinschaft, und der Grundsatz, 
ausreichender Mittel für die Gemeinsame 
Fischereipolitik erfordert, dass die Kosten 
für die Mitwirkung in diesen 
Organisationen, einschließlich der Kosten 
für die Fischereikontrolle, aus dem 
Gemeinschaftshaushalt bestritten werden.

Begründung

Bedarf keiner Erläuterung.

Änderungsantrag 6
Erwägung 4 e (neu) 

(4e) Der Kommission obliegt die Vertretung 
der Gemeinschaft bei den Verhandlungen 
in den regionalen Fischereiorganisationen 
wie auch die Koordinierung und 
Genehmigung der Datenbanken, deren 
Einrichtung von den Regionalen 
Fischereiorganisationen beschlossen 
wurde. Der Kommission obliegt ferner die 
Überprüfung der den RFO übermittelten 
Angaben, damit sie den Anforderungen 
hinsichtlich Qualität, Richtigkeit und 
Regelmäßigkeit genügen, wie auch die 
Teilnahme an wissenschaftlichen Gremien 
und Sitzungen sowie generell die 
Wahrnehmung der Tätigkeit der 
Gemeinschaft in den regionalen 
Fischereiorganisationen, einschließlich der 
Kontrolltätigkeit im Fischereibereich. 

Begründung

Die Kommission vertritt die Gemeinschaft als Vertragspartei in den regionalen 
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Fischereiorganisationen. Folglich muss die Kommission die Erfüllung der von ihr im Namen der 
Gemeinschaft eingegangenen Verpflichtungen gewährleisten.

Änderungsantrag 7
Erwägung 4 f (neu)

(4f) Der Kommission obliegt die Ver-
tretung, Verhandlungsführung, Koordi-
nierung und Genehmigung in Bezug auf 
die Datenbanken, die Überprüfung der 
den RFO übermittelten Angaben, damit 
sie den Anforderungen hinsichtlich 
Qualität, Richtigkeit und Regelmäßigkeit 
genügen, die Teilnahme an 
wissenschaftlichen Gremien und 
Sitzungen sowie generell die 
Wahrnehmung der Tätigkeit der 
Gemeinschaft in den regionalen 
Fischereiorganisationen, einschließlich 
der Kontrolltätigkeit im Fischereibereich.

Begründung

Die Kommission vertritt die Gemeinschaft als Vertragspartei in den regionalen 
Fischereiorganisationen. Folglich muss die Kommission die Erfüllung der von ihr im Namen der 
Gemeinschaft eingegangenen Verpflichtungen gewährleisten.



PE 309.172 10/20 RR\490532DE.doc

DE

Änderungsantrag 8
Erwägung 4 g (neu)

(4g) Das Fehlen ausreichender Personal- 
und Sachmittel macht in manchen Fällen 
die Übertragung von Befugnissen der 
Gemeinschaft auf die Behörden der 
Mitgliedstaaten erforderlich, doch darf 
diese Situation weder zur Regel werden 
noch auf unbegrenzte Zeit andauern. Die 
Kommission muss mit den erforderlichen 
Mitteln zur Wahrnehmung der mit ihren 
Befugnissen verbundenen Aufgaben 
ausgestattet werden, und sie hat auch in 
diesem Übergangsstadium die Pflicht,  
ihre Befugnisse der Überwachung und 
Kontrolle der Tätigkeiten, die den 
Behörden der Mitgliedstaaten übertragen 
wurden, wahrzunehmen.

Begründung

Bedarf keiner Erläuterung.

Änderungsantrag 9
Erwägung 5

(5) Die Beobachtung der Anlandung und 
Umladung von Fängen im Hafen obliegt 
den einzelnen Mitgliedstaaten, die diese 
Aufgabe jedoch per Absprache oder 
Verwaltungsvereinbarung an den Staat des 
Anlandehafens delegieren können.

(5) Die Beobachtung der Anlandung und 
Umladung von Fängen im Hafen geht auf 
einen Beschluss der Gemeinschaft zurück 
und obliegt im Auftrag der Kommission 
vorübergehend den einzelnen 
Mitgliedstaaten, die diese Aufgabe jedoch 
per Absprache oder 
Verwaltungsvereinbarung an den Staat des 
Anlandehafens delegieren können.

Begründung

Der Kommission obliegt die Verantwortung für die Erfüllung der Verpflichtungen, die von ihr im 
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Namen der Gemeinschaft eingegangen wurden. Angesichts der mangelnden Personal-, Sach- 
und Haushaltsmittel ist jedoch eine vorübergehende Übertragung der Kontrollaufgaben auf die 
Mitgliedstaaten ratsam.

Änderungsantrag 10
Artikel 2

Die vorliegende Verordnung gilt für 
Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft, d.h. 
die die Flagge eines Mitgliedstaats führen 
und in der Gemeinschaft registriert sind, und 
in den Gebieten des Ostpazifik im Sinne 
von Artikel 3 des AIDCP Thunfisch fangen

Die vorliegende Verordnung gilt für 
Fischereifahrzeuge oder Transportschiffe, 
die unter der Flagge eines Mitgliedstaats 
fahren und in der Gemeinschaft registriert 
sind und die im Übereinkommensbereich 
Thunfisch fangen oder solchen befördern, 
zu dem ein Kontrolldokument erstellt 
wurde.

Diese Verordnung gilt auch für 
Transportschiffe d.h. die die Flagge eines 
Mitgliedstaats führen und in der 
Gemeinschaft registriert sind und die 
Thunfisch befördern, zu dem ein 
Kontrolldokument erstellt wurde.

Diese Verordnung gilt auch für den im 
Übereinkommensbereich gefangenen 
Thunfisch, zu dem ein Kontrolldokument 
erstellt wurde und der in der Gemeinschaft 
entladen, gelagert, befördert oder 
verarbeitet wurde.

Begründung

Der Wortlaut muss vereinfacht werden, und es müssen sämtliche in der Gemeinschaft in Verkehr 
befindliche Thunfischfänge aus dem Übereinkommensbereich einbezogen werden.

Änderungsantrag 11
Artikel 3 Nummer 2a (neu)

2a) „Übereinkommensbereich“: Die 
Gebiete des Ostpazifik im Sinne von Artikel 
3 des AIDCP.

Begründung

Dieser Änderungsantrag bedarf keiner Erläuterung.
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Änderungsantrag 12
Artikel 3 Absatz 5

5. "Beobachter": Von der Interameri-
kanischen Kommission für tropischen 
Thunfisch (IATTC) oder im Rahmen eines 
nationalen Programms der Vertragspartei 
an Bord eines Schiffes gestellte Person, die 
die Fangtätigkeiten des betreffenden 
Schiffes registriert;

5. "Beobachter": Von der Interameri-
kanischen Kommission für tropischen 
Thunfisch (IATTC) oder der Vertragspartei 
an Bord eines Schiffes gestellte Person, die 
die Fangtätigkeiten des betreffenden 
Schiffes registriert;

Begründung

Da die Kontrollen auf einen Beschluss und eine Verpflichtung der Gemeinschaft zurückgehen, ist 
es im Hinblick auf die Einheitlichkeit und Effizienz der Kontrollen sinnvoll, sie nicht an eventuell 
bestehende nationale Programme zu koppeln.

Änderungsantrag 13
Artikel 4 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten sind für die 
Überwachung und Überprüfung der 
Thunfischmengen zuständig, die von 
Schiffen unter ihrer Flagge gefangen, 
transportiert und angelandet werden, sowie 
der zur Verarbeitung in ihrem Hoheitsge-
biet bestimmten Thunfischmengen.

(1) Die Kommission überträgt 
vorübergehend den Mitgliedstaaten die 
Überwachung und Überprüfung der 
Thunfischmengen, die von Schiffen unter 
ihrer Flagge gefangen, transportiert und 
angelandet werden, sowie der zur 
Verarbeitung in ihrem Hoheitsgebiet 
bestimmten Thunfischmengen.

Begründung

Der Kommission obliegt die Verantwortung für die Erfüllung der Verpflichtungen, die von ihr im 
Namen der Gemeinschaft eingegangen wurden. Angesichts der mangelnden Personal-, Sach- 
und Haushaltsmittel ist jedoch eine vorübergehende Übertragung der Kontrollaufgaben auf die 
Mitgliedstaaten ratsam.

Änderungsantrag 14
Artikel 4 Absatz 3

(3) Die Mitgliedstaaten stellen dem an (3) Die Mitgliedstaaten stellen im 
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Bord befindlichen Beobachter für jedes 
Schiff unter ihrer Flagge, das in dem in 
Artikel 2 genannten Gebiet zum 
Thunfischfang berechtigt ist, Formblätter 
des Kontrolldokuments zur Verfügung.

einstweiligen Auftrag der Kommission 
dem an Bord befindlichen Beobachter für 
jedes Schiff unter ihrer Flagge, das in dem 
in Artikel 2 genannten Gebiet zum 
Thunfischfang berechtigt ist, Formblätter 
des Kontrolldokuments zur Verfügung.

Begründung

Der Kommission obliegt die Verantwortung für die Erfüllung der Verpflichtungen, die von ihr im 
Namen der Gemeinschaft eingegangen wurden. Angesichts der mangelnden Personal-, Sach- 
und Haushaltsmittel ist jedoch eine vorübergehende Übertragung der Kontrollaufgaben auf die 
Mitgliedstaaten ratsam.

Änderungsantrag 15
Artikel 4 Absatz 3a (neu)

3a) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen um zu 
gewährleisten, dass Thunfischfänge aus 
dem Übereinkommensbereich, die in ihrem 
Gebiet gelagert, verarbeitet und vermarktet 
werden, bis zu ihrer Bereitstellung an den 
Einzelhandel klar als Thunfischfänge ohne 
Gefährdung von Delphinen bzw. als 
Thunfischfänge unter Gefährdung von 
Delphinen erfasst werden. Die 
diesbezüglichen Verfahren sehen folgende 
Bedingungen vor:
a) Jede Veräußerung von 
nichtverarbeitetem Thunfisch unterliegt 
den Bestimmungen von Artikel 6 Absätze 4, 
5 und 7; 
b) während der Verarbeitung werden 
Thunfischfänge unter Gefährdung von 
Delphinen und Thunfischfänge ohne 
Gefährdung von Delphinen in 
unterschiedlichen Produktionsanlagen und 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
behandelt;
c) von den Verantwortlichen für die 
Verarbeitung ist ein hinreichend präzises 
Register zu führen, so dass die 
Partienummern der verarbeiteten 
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Thunfischmengen aus der entsprechenden 
Nummer des Kontrolldokuments ersichtlich 
sind.

Begründung

Damit diese Verordnung wirksam ist, muss ihre Anwendung bis zu dem Zeitpunkt, da die aus 
dem Übereinkommensbereich stammenden Thunfischfänge zum Verbraucher gelangen, 
gewährleistet sein.

Änderungsantrag 16
Artikel 5 - Überschrift

Pflichten des Kapitäns Pflichten während der Fangeinsätze und 
des Transports

Begründung

Neben den Pflichten des Kapitäns werden die des Beobachters festgelegt. Transportschiffe 
sollten in den Anwendungsbereich einbezogen werden.

Änderungsantrag 17
Artikel 6 - Überschrift

Anlandungen Maßnahmen im Bereich der Logistik, 
Verarbeitung und Vermarktung

Begründung

Der Anwendungsbereich des Artikels ist umfassender als die betreffende Überschrift im 
Verordnungsvorschlag.

Änderungsantrag 18
Artikel 6 Absatz 9

(9) Die Mitgliedstaaten können im (9) Die Mitgliedstaaten können im Auftrag 
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Rahmen bilateraler Abkommen die 
Beobachtung der Anlandungen und 
Transporte an die Behörden des 
betreffenden Hafenstaats delegieren. Dann 
ist dieser Staat für die Anwendung der 
vorliegenden Regelung auf die in seinem 
Hoheitsgebiet angelandeten und 
transportierten Thunfischfänge zuständig, 
unabhängig von der Flagge des 
Fangschiffs.

der Kommission ihrerseits die 
Beobachtung der Anlandungen und 
Transporte im Rahmen bilateraler 
Abkommen an die Behörden des 
betreffenden Hafenstaats delegieren. Dann 
ist dieser Staat für die Anwendung der 
vorliegenden Regelung auf die in seinem 
Hoheitsgebiet angelandeten und 
transportierten Thunfischfänge zuständig, 
unabhängig von der Flagge des 
Fangschiffs.

Begründung

Der Kommission obliegt die Verantwortung für die Erfüllung der Verpflichtungen, die von ihr im 
Namen der Gemeinschaft eingegangen wurden. Angesichts der mangelnden Personal-, Sach- 
und Haushaltsmittel ist jedoch eine vorübergehende Übertragung der Kontrollaufgaben auf die 
Mitgliedstaaten ratsam.

Änderungsantrag 19
Artikel 7 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten richten eine 
Datenbank für die Durchführung dieser 
Regelung  zur Überwachung und 
Überprüfung der Thunfischfänge ein, auf 
die die Kommission elektronisch Zugriff 
hat.

(1) Die Kommission richtet eine 
Datenbank für die Durchführung dieser 
Regelung zur Überwachung und 
Überprüfung der Thunfischfänge ein, in 
der die von den Mitgliedstaaten 
übermittelten Daten erfasst werden und 
auf die die Mitgliedstaaten und das 
Sekretariat des AIDCP elektronisch 
Zugriff haben.

Begründung

Die effiziente Nutzung einer Datenbank wäre unmöglich, wenn jeder Mitgliedstaat eine eigene 
Datenbank einrichten würde. Außerdem obliegt es der Kommission zu überprüfen, ob die 
Angaben, die den internationalen Fischereiorganisationen übermittelt werden, denen sie 
angehört oder gegenüber denen sie Verpflichtungen eingegangen ist, den Anforderungen 
hinsichtlich Qualität, Richtigkeit und Regelmäßigkeit genügen.

Änderungsantrag 20
Artikel 7 Absatz 2
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(2) Binnen zehn Tagen nach Erhalt der 
vom Beobachter und vom Kapitän 
unterzeichneten Kontrolldokumente leiten 
die Mitgliedstaaten eine Kopie davon an 
das Sekretariat des AIDCP und an die 
Kommission weiter.

(2) Binnen zehn Tagen nach Erhalt der 
vom Beobachter und vom Kapitän 
unterzeichneten Kontrolldokumente leiten 
die Mitgliedstaaten eine Kopie davon an 
die Kommission weiter.
Nach der elektronischen Bearbeitung der 
Kontrolldokumente übermittelt die 
Kommission dem Sekretariat des AIDCP 
eine Kopie dieser Dokumente.

Begründung

Es obliegt der Kommission zu überprüfen, ob die Angaben, die den internationalen 
Fischereiorganisationen übermittelt werden, denen sie angehört oder gegenüber denen sie 
Verpflichtungen eingegangen ist, den Anforderungen hinsichtlich Qualität, Richtigkeit und 
Regelmäßigkeit genügen.

Änderungsantrag 21
Artikel 7 Absatz 3

(3) Die Mitgliedstaaten richten jedes Jahr 
vor dem 1. Mai einen Bericht über die 
Durchführung der Regelung zur 
Überwachung und Überprüfung der 
Thunfischfänge an die Kommission; auf 
dieser Grundlage erstellt die Kommission 
ihrerseits einen Bericht, den sie dem 
Sekretariat des AIDCP vor jeder 
Jahrestagung übermittelt.

(3) Die Mitgliedstaaten richten jedes Jahr 
vor dem 1. Mai einen Bericht über die 
Durchführung der Regelung zur 
Überwachung und Überprüfung der 
Thunfischfänge an die Kommission; auf 
dieser Grundlage sowie anhand der  
Datenbank und der entsprechenden 
Überprüfungen erstellt die Kommission 
ihrerseits einen Bericht, den sie dem 
Sekretariat des AIDCP vor jeder 
Jahrestagung übermittelt.

Begründung

Da die Kommission für die Qualität, Richtigkeit und Regelmäßigkeit der Angaben verantwortlich 
ist, die sie den internationalen Fischereiorganisationen übermittelt, denen sie angehört oder 
gegenüber denen sie Verpflichtungen eingegangen ist, darf sie sich nicht darauf beschränken, 
die von den Mitgliedstaaten übermittelten Angaben zu übernehmen, sondern muss entsprechende 
Überprüfungen vornehmen.
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Änderungsantrag 22
Artikel 9 a (neu)

9a. Die Ausgaben der Mitgliedstaaten für 
die Kontrollmaßnahmen, die in 
Anwendung dieser Verordnung 
durchgeführt werden, werden aus dem  
Gemeinschaftshaushalt erstattet.

Begründung

Die Mitwirkung der Union in den internationalen Fischereiorganisationen fällt in die 
ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft, und der Grundsatz, dass der Gemeinsamen 
Fischereipolitik ausreichende Mittel zur Verfügung stehen müssen, erfordert, dass die Kosten für 
die Mitwirkung in diesen Organisationen, einschließlich der Kosten für die Fischereiüber-
wachung und -kontrolle, aus dem Gemeinschaftshaushalt bestritten werden.

Änderungsantrag 23
Artikel 9 b (neu)

9b. Das Europäische Parlament muss in 
angemessener Form über die Beschlüsse 
unterrichtet werden, die nach dem 
Verfahren der Regelungs- und 
Verwaltungsausschüsse zur 
Durchführung der Bestimmungen der 
Artikel 3 bis 9a sowie der Anhänge dieser 
Verordnung gefasst werden.

Begründung

Es gilt, für das Europäische Parlament die Wahrnehmung seiner Kontrollbefugnis gegenüber 
der Gemeinschaftsexekutive, die zu seinen Aufgaben gehört, zu gewährleisten.
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BEGRÜNDUNG

Die Gemeinschaft hat die erforderlichen Schritte unternommen, um der Interamerikanischen 
Kommission für Tropischen Thunfisch (IATTC) beizutreten, und beschlossen, das Überein-
kommen zum Internationalen Delphinschutzprogramm (AIDCP) vorläufig anzuwenden. Durch 
den Vorschlag für eine Verordnung des Rates, zu dem das Parlament nunmehr konsultiert wird, 
sollen die internationalen Verpflichtungen, die die Gemeinschaft im Hinblick auf die 
Anwendung der Bestimmungen des AIDCP über die Einführung einer Regelung zur 
Überwachung und Überprüfung der Thunfischfänge, die ohne Gefährdung von Delphinen 
getätigt wurden, eingegangen ist, in das Gemeinschaftsrecht übernommen werden.

Die in dem Verordnungsvorschlag enthaltenen Bestimmungen sehen die Einführung einer 
Regelung zur Überwachung und Überprüfung der Thunfischfänge im Regelungsbereich des 
Übereinkommens vor, um festzustellen, welche Thunfischfänge ohne Gefährdung von Delphinen 
getätigt wurden, wobei neben anderen Maßnahmen die Beobachtung der Anlandung und 
Umladung von Fängen im Hafen vorgesehen ist.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Verpflichtungen, die von der 
Gemeinschaft gegenüber den Regionalen Fischereiorganisationen eingegangen wurden, die 
Folge einer Verpflichtung sind, die von der Gemeinschaft als Vertragspartei eingegangen wurde. 
Die Kontrollregelungen der Regionalen Fischereiorganisationen werden in einem Rahmen 
beschlossen, in dem die Gemeinschaft von der Kommission auf der Grundlage der 
ausschließlichen Zuständigkeit der Gemeinschaft für den Fischereibereich vertreten wird.

So verfügt die Gemeinschaft effektiv über die Zuständigkeit für die Festlegung von Maßnahmen 
zur Erhaltung der Fischereiressourcen, und die Mitgliedstaaten besitzen in diesem Bereich, auch 
in ihren Hoheitsgewässern, keine eigene Zuständigkeit. Dies wurde vom Gerichtshof mehrfach, 
so z.B. in der Rechtssache 804/79, Kommission gegen Vereinigtes Königreich, Urteil vom 5. 
Mai 1998, festgestellt. Die Gemeinschaft besitzt ferner die Befugnis, internationale 
Verpflichtungen in Bezug auf die Ziele, die im ersten Teil des Vertrags festgelegt sind, wie auch 
die Ziele, die sich aus anderen, von den Institutionen der Gemeinschaft erlassenen Rechtsakten 
ergeben, einzugehen. Daraus ergibt sich, dass die Zuständigkeit der Gemeinschaft für die 
Erhaltung der Fischereiressourcen sowohl in eigenständiger Form als auch in Form 
internationaler Verpflichtungen gegenüber Drittländern oder im Rahmen internationaler 
Organisationen wahrgenommen werden kann.

Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung vom 15. November 20011 zur Mitwir-
kung der Gemeinschaft in Regionalen Fischereiorganisationen sowie in seiner Entschließung 
vom 5. April 20012 zu einer finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft an der Kontrollregelung 
für die Gemeinsame Fischereipolitik die Auffassung vertreten, dass sich die Dienststellen der 
Kommission nicht auf die Vertretung der Gemeinschaft als Vertragspartei und das Eingehen 
internationaler Verpflichtungen beschränken dürfen. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe 
müssen sie auch klar und präzise sämtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Mitwirkung der 
Gemeinschaft in diesen internationalen Fischereiorganisationen und den eingegangenen 
Verpflichtungen wahrnehmen, sowohl was die Vertretung, die Kontrolle der Übermittlung und 
Überprüfung von Angaben, die Teilnahme an wissenschaftlichen Gremien betrifft, als auch was 

1 ABl. C 223 vom 8.8.2001, S. 187.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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die Ausrichtung der Tätigkeit der Gemeinschaft betrifft, wozu auch die Fischereikontrolle 
gehört, die im Rahmen dieser Organisationen erfolgt.

Im Bereich der internationalen Organisationen muss den Dienststellen der Kommission die 
Leitung der Kontrolle und schrittweise auch deren praktische Durchführung übertragen werden, 
und folglich müssen die Kosten dafür aus dem Gemeinschaftshaushalt bestritten werden. Diese 
Entwicklung ist in keiner Weise neu und entspricht generell den Kriterien, die gegenwärtig für 
den NAFO-Bereich (Organisation für die Fischerei im Nordwestatlantik) gelten. Als die NAFO 
eine Kontrollregelung mit Kontrollschiffen, Inspektoren und Beobachtern an Bord der 
Fischereifahrzeuge beschloss, verfügte der Rat, dass diese Verpflichtungen von der Kommission 
wahrgenommen werden sollten. Dies schloss jedoch nicht aus, dass die Mitgliedstaaten für diese 
Aufgaben zusätzliche Personal- und Sachmittel  bereitstellen.

Der Bericht der Kommission über die Durchführung der Kontrollregelung für die Gemeinsame 
Fischereipolitik durch die Mitgliedstaaten (KOM(2001) 526 endgültig), stimmt ausgehend von 
dem Anliegen der Effizienz und Einheitlichkeit bei der Durchführung der Regelung im 
Wesentlichen mit den Auffassungen überein, die das Europäische Parlament in früheren 
Entschließungen vertreten hat. So räumt die Kommission insbesondere in Abschnitt 5 ihres 
Berichts folgendes ein: „Das Beispiel der NEAFC und der NAFO sollte auch für andere 
Gebiete übernommen werden.“

„Die Flaggenmitgliedstaaten räumen der Überwachung von Fangtätigkeiten ihrer Schiffe in 
diesen Gebieten, wenn man die Regelungsbereiche der NAFO und der NEAFC einmal 
ausnimmt, in der Regel nur geringe Priorität ein. Die Fischereiüberwachung außerhalb der 
Gemeinschaftsgewässer beschränkt sich auf NAFO, NEAFC und Treibnetzfischereien.“

„Eine systematische Überwachung und Inspektion der Anlandungen aus internationalen und 
Drittlandgewässern beschränkt sich auf die Einhaltung spezieller Verpflichtungen (NAFO, 
Fischereiabkommen EU-Marokko und EU-Mauretanien).“

Die Kommission bedauert jedoch folgenden Sachverhalt: “Die Anlandekontrollen in den 
Mitgliedstaaten erfordern häufig die Anwesenheit sowohl der nationalen als auch der 
Kommissionsinspektoren, und die Bearbeitung festgestellter Verstöße sowie deren Bestrafung 
beschäftigen mehrere Behörden. Auch wenn sich hierdurch gemeinschaftsweit die Einhaltung 
ihrer nationalen Verpflichtungen viel leichter verwirklichen und ein Gleichgewicht von 
Kosten und Nutzen erreichen ließe, wurden der Kommission bisher nicht die notwendigen 
Befugnisse übertragen, um sicherzustellen, dass jede dieser Behörden auch wirklich effizient 
arbeitet.“ (Abschnitt 5.2. des genannten Berichts).

Wenn die im Rahmen der Regionalen Fischereiorganisationen beschlossenen Kontrollpflichten 
ausschließlich von den Mitgliedstaaten wahrgenommen werden sollen, würde es keinen Sinn 
machen, dass die Kommission die Vertretung der Gemeinschaft in diesen Organisationen 
innehat. Das Europäische Parlament ist daher der Auffassung, die sie im übrigen in seinen 
jüngsten Berichten zu den Regionalen Fischereiorganisationen zum Ausdruck gebracht hat, dass 
die Zuständigkeit für die Fischereikontrolle und -überwachung im Rahmen der Regionalen 
Fischereiorganisationen ausschließlich bei der Gemeinschaft liegen muss, wobei es den 
Institutionen der Union und insbesondere der Kommission obliegt, die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um diesen Verpflichtungen nachzukommen. Infolgedessen muss die 
Finanzierung dieser Tätigkeiten zu Lasten des Gemeinschaftshaushalts gehen.
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Die derzeitige Situation entspricht diesem Modell nicht ganz, da die Kontrollbefugnisse im 
Wesentlichen bei den Mitgliedstaaten liegen, weshalb ein angemessener Zeitraum zur 
Anpassung der Strukturen an das dargelegte Modell erforderlich ist. Diese Befugnisse können 
weiterhin vorübergehend von den Mitgliedstaaten in Vertretung der Gemeinschaft 
wahrgenommen werden. Dessen ungeachtet sollten den Mitgliedstaaten die Ausgaben, die durch 
diese Verpflichtungen gemeinschaftlichen Charakters entstehen, in voller Höhe erstattet werden, 
so dass eine Erstattung dieser Ausgaben in Höhe von 100% erforderlich ist.

Die Kommission schlägt vor, dass jeder Mitgliedstaat im Rahmen der Verpflichtungen der 
Gemeinschaft seine eigenen Daten zu statistischen Zwecken direkt übermitteln soll. Die 
Kommission will nicht mehr als Anlaufstelle fungieren; sie will lediglich eine Kopie der 
Angaben erhalten und nur später intervenieren, falls Probleme bei der Übermittlung auftreten 
oder Gesamtdaten der Gemeinschaft vorgelegt werden sollen. Da die Gemeinschaft die 
Vertragspartei ist und Verpflichtungen gegenüber den anderen Vertragsparteien hat, muss sie 
jedoch gewährleisten, dass die vorgelegten Angaben den Kriterien hinsichtlich Qualität, 
Richtigkeit und Regelmäßigkeit genügen. Außerdem ist es die Aufgabe der Gemeinschaft, zu 
gewährleisten, dass die zu erhebenden Daten sowohl in qualitativer als auch in quantitativer 
Hinsicht einheitlich und damit kompatibel sind und der Grundsatz der Gleichbehandlung der 
Mitgliedstaaten respektiert wird.


